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M. Eugene Buser, Hotel de Bon Port,
Territet 70

An die Tit. Mitglieder
und Abonnenten, welche jeweilen den Winter
über ihren Wohnort wechseln, richten wir
hiemit die höfl. Bitte, uns rechtzeitig ihre
Abreise anzuzeigen, damit die Aenderungen in der
Spedition des Vereinsorgans vorgenommen
werden können und der regelmässige Erhalt
desselben keinen Unterbruch erleidet.

Die Expedition der „Schweizer Hotel-Renie".

MM. les Soctätaires
et abonnes qui, pendant l'hiver. changent. leur
domicile, sont pries d'aviser ä temps notre
bureau de leur depart, afin d'eviter des irregu-
larites dans l'expödition de l'organe social.

Administration de la „Rente Suisse des Hotels".

In eigener Sache.
Anschliessend an meine kurze Erklärung in

letzter Nummer, betreffend das Palast-Hotel in
Interlaken, sehe ich mich veranlasst, heute auf
die Angelegenheit noch etwas näher einzutreten,
einesteils als Erwiderung auf die Interlakener
Korrespondenz in den „Basler Nachrichten"
vom 11. ds., andernteils, um mich dem Verein
gegenüber des Verdachtes zu entheben, als
benutze ich meine offizielle Stellung zu Arbeiten,
die nicht zu meiner Berufstätigkeit gehören.

Die betr. Korrespondenz in den „Basler
Nachrichten" sagt u. A.:

„Dass die beiden Hotelbesitzungen „des
„Alpes" und „Belvödere," welche noch vor
„wenigen Jahren Abnehmer gefunden, ersteres

„nur für zirka 460,000 Fr., letzteres nur für
„zirka 450,000 Fr., heute für eine
Aktiengesellschaft .volle 1,200.000 Fr. das Hotel
„des Alpes, volle 1,000,000 Fr. das Hotel
„Belvedöre wert seien, das soll, laut dem

„Wortlaute des bezüglichen Prospektes, das

„Sekretariat des Schweizer Hoteliervereins in
„Basel nachgewiesen haben, mittelst
Rentabilitätsberechnungen, welche in dem gleichen
„Prospekt enthalten sind. Das Geschäft
„stützt sich also ganz auf den Befund des

„Herrn Amsler und soll dadurch quasi
offizielle, unanfechtbare Begründung bekommen.
„Dass Hr. Amsler aber seine Rechnung ohne
„den Wirt gemacht hat, ist nur zu leicht
erkennbar."

Diese verdächtige Auslassung, durch welche
ich für die Rentabilitätsberechnung des Palasthotels

verantwortlich gemacht werde, beruht
auf einem bedauernswerten, aber immerhin
verzeihlichen Irrtum des Herrn Einsenders, der
den betr. Passus im Prospekt falsch aufgefasst,
und zwar infolge der etwas verworrenen
Satzstellung desselben. Mir selbst wollte es scheinen,
als ich den Prospekt flüchtig gelesen, man nenne
mich als den Verfasser der Berechnung, dem
ist aber nicht so. Der Passus lautet wörtlich
folgendermassen:

„Im speziellen sind die Rentabilitätsberechnungen

vom Centraibureau des Schweizer
„HotelVereins in Basel, ausgearbeitet vom
„Vorsteher, Herrn Otto Amsler, und
niedergelegt hauptsächlich in der Gedenkschrift
„zum 10jährigen Bestehen des offiziellen Cen-

„tralbureaus des Schweizer Hotelvereins,
„1891—1901, den Berechnungen zu Grunde
„gelegt."
Dieser konfuse Satz will sagen, dass der

Rentabilitätsberechnung des Palasthotels die
von mir ausgearbeitete Statistik, wie sie in
der Gedenkschrift des Vereins erschienen, zu
Grunde gelegt worden.

Das Missverständnis wird namentlich
dadurch herbeigeführt, dass der betr. Passus von
Rentabilitätsberechnungen des Centraibureaus
spricht, während hätte gesagt werden sollen:
statistische Arbeiten; denn in der erwähnten
Gedenkschrift befinden sich keine
Rentabilitätsberechnungen.

Der wirkliche Thatbestand der ganzen
Angelegenheit ist folgender:

Vor ca. 2 Monaten kam der Bevollmächtigte
des Initiativkomitees, Herr Zulliger von Bern,
zu mir und wünschte einige Aufklärungen
über Hotelbetrieb, so z. B. über das Verhältnis
der Zahl der Angestellten zu derjenigen der
Betten, ferner die durchschnittliche Summe
des Anlagekapitals auf jedes einzelne Bett
berechnet, dann die prozentuale Durchschnittsziffer

der täglich besetzten Betten; überhaupt
alles Fragen, die lediglich auf statistische
Erhebungen Bezug hatten lind deren Beantwortung
ich umsoweniger Ursache hatte zu verweigern,
als diese Zahlen zu jedermanns Benutzung
im Druck erschienen sind.

Ueber den Wert der beiden Verkaufsobjekte
„des Alpes" und „Belvedere" bin ich nicht
beiragt worden, ebensowenig über die eventuelle
Rentabilität des neuen Unternehmens. Wären
mir diese Fragen gestellt worden oder wäre
ich um Aufstellung der Berechnung angegangen
worden, so würde ich, selbst wenn ich mich
zu dieser Arbeit kompetent gefühlt hätte, den
Auftrag abgelehnt haben, weil mit meiner Stellung

unvereinbar.
Es ist nicht anzunehmen, dass das Initiativkomitee

mich oder das Centraibureau für seine
Berechnung verantwortlich machen will, weil
die erwähnte statistische Arbeit derselben als
Grundlage gedient hat. Auch will ich gerne
annehmen, dass es nicht in der Absicht des
Herrn Zulliger, als Verfasser des Prospektes,
gelegen, einer irrigen Auffassung Vorschub zu
leisten. Dagegen tritt die Tendenz, mit der
Nennung des Centraibureaus dem Ganzen
ein offizielles Mäntelchen umzuhängen, doch zu
sehr zu tage, als dass hier eine Absicht zum
vorneherein als nicht vorhanden angenommen
werden könnte. Der Sache wäre entschieden
besser gedient gewesen, wenn der betr. Passus
in dem Prospekt nicht aufgenommen worden
wäre; denn die erwähnte Statistik enthält,
wie schon gesagt, nicht nur keine Rentabilitätsberechnung,

sondern sie bietet überhaupt zu
wenig Anhaltspunkte zu einer solchen, um
zu diesem Zweck überhaupt als Argument gelten
zu können.

—

UNE QUESTION DE DROIT.
(Correspondance.)

Le tenancier d'une pension est-il fonde, une
fois le delai necessaire pour obtenir le prix de
pension ecoule, ä exiger de ses botes ['observation

d'un delai de conge?
Telle est la question qui m'a ete soumise;

et bien qu'elle rentre plutöt dans le domaine
juridique, j'essaierai neanmoins de la resoudre
en me placant au point de vue professionnel.
En effet. eile presente pour la plupart d'entre
nous un certain interet, puisque de plus en
plus les hotels meine les plus importants se
voient obliges d'accorder des prix de pension.
Voici les faits: Une famille frangaise nombreuse
se presente un jour dans une pension d'une de

nos stations alpestres et finit, apres avoir fait
le tour de tous les hotels de la localite, trouvant
partout les prix trop elevös, par prendre loge-
ment dans la susdite pension, non sans avoir
longuement marchande. La famille etait de l'es-
pece des „clients desagreables"; les enfants en
particulier etaient fort mal eleves, ce qui donnait
lieu ä d'incessantes contestations entre la famille
et la maitresse de pension. Apres quelques
semaines de sejour, un conflit plus serieux vint
ä surgir; les Frangais donnerent conge et
quitterent leurs appartements le jour meme;
lä dessus, la proprietaire demanda le paiement,
ä titre d'indemnite, de cinq jours de pension,
ce ä quoi ses clients opposerent un refus formel.

II s'agit maintenant de savoir si la pretention
de la proprietaire etait fondee. Je suis

d'avis que non, a moins, ce qui n'est guere
probable, qu'un terme de conge reciproque n'ait
ete expressement stipule. Le simple fait d'exiger
un sejour minimum de cinq jours pour obtenir
des prix de pension — ou disons des prix re-
duits — n'implique pas le droit d'obliger le
client, une fois cette periode de cinq jours
ecoulee, k rester encore cinq jours de plus,
ou tout au moins cette obligation ne serait
admissible que si le prix est fait en bloc pour
une periode de cinq jours. Mais du moment que
le prix est fixe et compte par journee, le pension

naire est fibre, une fois la premiere periode
ecoulee, de partir quand bon lui semble, de
meme que le proprietaire a le droit (toujours
sous reserve de la premiere periode) de lui
donner conge d'un moment ä l'autre et d'exiger
son depart immediat. II est loisible, sans doute,
k tout proprietaire d'etablir tels reglements qu'il
lui plaira; il pourrait p. ex. ne recevoir que
des personnes qui restent un mois et sont liees
pour une nouvelle periode de meme duree sauf
conge prealable — peu importe ici s'il se
trouverait ou non des personnes d'accord avec
ces conditions — mais pour etre valables, leur
acceptation formelle par le client est indispensable.

Pour eviter des deceptions,' on fera done bien
d'informer exaetement le client, avant son entree,
de toutes les conditions; cette precaution est
d'autant plus urgente quand l'engagement se fait
par ecrit. Le plus simple serait que tous les
maitres de pensions d'une meme localite s'en-
tendissent a ce sujet; ce ne serait pas bien
difficile, les conditions etant les memes pour
tout le monde, et l'on sait que l'union fait la
force — mais — n'en parlons pas. Ch. St.

Rote de la Red. Le cas est different lorsque
le client cherche, par la promesse d'un sejour
de 4 a 6 semaines, k obtenir une reduction
encore plus importante du prix de pension ac-
Corde -pour un sejour de 5 k 8 jours au
minimum. Si, apres etre arrive k ses lins, il quitte
la maison alors que la moitie k peine de la
duree de sejour fixee est ecoulee, ou meme au
bout de huit jours, le proprietaire n'est plus
lie par le prix de journee convenu, mais a le
droit de porter en compte le prix qu'il accorde
dans la regle pour un sejour de 5 jours. Suivant
les cas, il reste neanmoins en perte, parce qu'il
a ete frustre de son droit de disposer des loge-
ments et qu'il a pu se trouver dans l'obligation
de refuser des clients qui s'etaient annonces
pour l'epoque de l'evacuation imprevue des
chambres louees.

Die lieben Kleinen an der Table d'höte.

Wie herzerfreulich. schreibt „eine
Kinderfreundin" in der „Iv. V. Z.", ist das junge Volk
anzuschauen, wenn es, dem Schulzwang und
der Stadtwohnung entronnen, zur Ferienzeit
mit in die Sommerfrische darf! Ist das eine
Freude, das Herumtollen in Wald und Wiese,
das Herumplatschen mit blossen Füssen im

Waldbächlein, (was freilich nur erlaubt wird
wenn die Eltern Verehrer der Kneippmethode
sind), das Schiffchenfahren und Drachensteigen-
lassen, alles seltene Freude für Stadtkinder!
Die Jungen klettern um die Wette auf die
Bäume, die Mädchen machen allerlei sinnreiche
Erfindungen, verfertigen Halsketten aus den
Stengeln des Löwenzahns, Sonnenschirme aus
den grossen Blättern der Pestwurz drunten am
Bach; dem prächtigen Goldkäfer und der flinken
Eidechse wird nachgespürt, und was all der
täglich neuentdeckten Freuden mehr sind. Wie
sehr ist diese kurze Ungebundenheit den kleinen
Menschen zu gönnen, wie röten und runden
sich bald die Backen und die jungen Glieder
werden kräftig und elastisch. Und der gute
Appetit!

Das Mutterauge strahlt, wenn die jubelnde
kleine Schar beim Klang der Tischglocke
herbeigestürmt kommt: „Mutter, wie schön ist's
hier! Gelt wir bleiben noch lange! Aber was
hab' ich Hunger!" „Ich auchl" „Ich auch"!

„Ja, ja, meine Engel, lasst euch erst schön
die Hände waschen und das Haar kämmen, so,
Herzchen, und die frischen Kleidchen und
Kittelchen anziehen, und nun kommt und seid
hübsch artig bei Tisch."

Stolz betritt die glückliche Mutter, den Liebling

an der Hand, den Speisesaal und nimmt
inmitten ihrer schön geputzten Kinderschar an
der Tafel Platz. Auch die übrigen Gäste freuen
sich an der Freude der Kleinen und betrachten
sie mit Wohlgefallen, d. h., wenn sie noch keine
Erfahrung haben, andernfalls — mit stiller
Besorgnis. Denn bald zeigt sich die Kehrseite.

Adolf will einen andern Platz haben, Martin
hat die mit buntem Bild geschmückte Speisefolge

mit Beschlag belegt und giebt sie nicht
mehr heraus, Emma rollt ihr Glas auf dem
Tisch herum, unbekümmert um dessen Inhalt
und schreit inzwischen laut auf, weil Adolf
sie gekniffen hat; Mimi bespritzt beim Suppenessen

ihre kleinen Nachbarn, wogegen diese
laut Einspruch erheben. So geht es in steigendein
Masse fort bis zum Nachtisch, bei dem ein
Kampf um die grösste Portion entsteht.

Dazwischen tönt, erst mild und freundlich,
dann immer schärfer und gereizter, zuletzt
hilflos ergeben die Stimme der Mutter: „Adolf,
leg die Gabel hinl" — „Mimi, iss anständig!"
— „Willst du gleich dein Glas hinstellen, man
trinkt nicht in die Suppe 1"

„Wenn du nicht gleich folgst, Martin, so
schreib ich's dem Vater und du bekommst
keine Chokolade!" — „Wartet nur, wenn wir
heimkommen!" — „Emma, lass die Hände vom
Brod!"

Allen diesen Mahnungen kommen die
Kleinen jedoch nur selten und unvollkommen
nach, da sie's ja zu Hause auch so machen
und ihnen dort niemand wehrt.

Welcher Genuss für die Tischnachbarn 1

Und welches Licht werfen solche Auftritte auf
die häusliche Ordnung bei Tisch! Es kommt
denn auch vor, dass Gäste ihren Aufenthalt
wechseln, wobei man ungefähr die Worte hören
kann: „Es ist ja alles recht schön, wenn nur
die Kinder nicht wären 1 Am Tage, wenn sie
herumspringen, stören sie mich ja nicht, aber
die Unarten bei Tisch sind unerträglich! Frau.
N. hätte ihre Kinder schon zu Hause zu einem
anständigen Betragen bei Tisch erziehen und
nicht hier erst damit beginnen sollen."

Gar manche junge Mutter dürfte heilsamer
ein solches Urteil hören und sich danach richten.
Wenn die Kinder nicht das ganze Jahr hindurch
streng dazu angehalten werden, bei Tisch nicht
vorlaut und unartig zu sein, dann nützen die
am fremden Tisch erteilten, vorher ^nie oder
selten gehörte Mahnungen nichts. Und für die
zur Erholung gekommenen Sommergäste ist es
gewiss wenig erquickend, statt eines Tischgespräches

ein täglich vermehrtes und verstärktes
Kindergezänke zu finden.
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